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Immissionsschutz;
BMW Group Dingolfing, Werk 02.10
Wesentliche Änderung der Lageranlage für Methanol in der Härterei, Gebäude 61.1 – Neuerrichtung und Betrieb eines neuen Härteofens


AKTENVERMERK
zur standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalles nach dem UVPG

Wird ein Vorhaben geändert, für das bisher keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden ist, so besteht für das Änderungsvorhaben die UVP-Pflicht, wenn das geänderte Vorhaben einen in Anlage 1 angegebenen Prüfwert für die Vorprüfung erstmals oder erneut erreicht oder überschreitet und eine Vorprüfung ergibt, dass die Änderung erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hervorrufen kann (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)).

Nach Ziffer 9.3.3 des Anhangs 1 zum UVPG ist die Anlage zur Lagerung von Methanol mit der Pflicht zu einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalles („S“) genannt.

Die Vorprüfung wurde durchgeführt.

In den Antragsunterlagen wurden durch die BMW AG die erforderlichen Unterlagen zur Durchführung der Vorprüfung vorgelegt.
Die Maßnahme wurde nicht nur auf die standortbezogenen Kriterien geprüft (Anlage 3 Ziffer 2 UVPG), sondern auch auf die Art und die Merkmale der möglichen Auswirkungen.

Im Werk 02.10 ist der Fertigungsschritt der Härterei untergebracht. Wesentlicher Anlagenteil ist hierbei die Lageranlage für Methanol als genehmigungspflichtige Anlage nach Ziffer 9.3.2 des Anhang 1 i.V. m. Nr. 30/Spalte 3 im Anhang 2 zur 4. BImSchV).

Als Nebeneinrichtung zur Hauptanlage werden Härteöfen bzw. Ringherdöfen betrieben.
Nun soll ein neuer Härteofen (Durchstoßofen, Anlassofen) mit den entsprechenden zusätzlichen technischen Einrichtungen in das bestehende Gebäude 61.1 integriert werden.

Die Anlagentechnik für die Härterei wird im bestehenden Gebäude nach dem neuesten Stand der Technik aufgebaut.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

· Die vorbereitenden Maßnahmen zur Einrichtung der Baustelle,
· die Umsetzung baulicher Maßnahmen zur Vorhaltung einer Ölbadabschreckung und einer Waschanlage,
· die Erweiterung der Gebäudefassade an der Nordseite für die Errichtung und den Betrieb einer Kühlanlage,
· die Errichtung des Stahlbaus,
· die Anpassungen der Anlagentechnik für die technische Gebäudeausrüstung (z.B. Lüftungsanlagen,
· der Einbau und die Verstärkung von Stützen für einen Kran,
· der Einbau einer Stahlbühne für Anlagen- und Schalttechnik,
· Errichtung einer Stahlbühne für Verdunstungskühlanlagen außerhalb des Gebäudes,
· den Aufbau und den Betrieb von Verdunstungskühlanlagen,
· den Aufbau der Abluft- und Abgaskamine über Dach,
· den Aufbau der Anlagen-, Versorgungsmedien- und Abgasreinigungstechnik für den Durchstoßofen, Anlassofen, die Hochdruck-Gasabschreckung mit Stickstoff und die Strahlanlage,
· die Errichtung zweier Stickstofftanks inkl. Zugehöriger Peripherie zur Versorgung der Anlagentechnik sowie
· den Probebetrieb der geänderten Anlage.

Diese wesentlichen Änderungen sind erneut im Rahmen einer Vorprüfung nach Art. 9 Abs. 2 Nr. 2 UVPG zu bewerten.

Der Einwirkungsbereich wurde im Radius von 1.000 m angesetzt (50-fache Kaminhöhe nach TA Luft, mindestens 1000 m).

Folgende besondere Standorte nach Anlage 3 zum UVPG liegen innerhalb des Betrachtungsradius:

-Landschaftsschutzgebiet am Stausee Dingolfing
Bauliche Auswirkungen ergeben sich nicht. In das Landschaftsschutzgebiet wird nicht eingegriffen, die Maßnahme erfolgt innerhalb des Betriebsgeländes in einer bestehenden Halle.
Aufgrund der vorherrschenden Windverhältnisse sind Auswirkungen auf das in südlicher Richtung gelegene Landschaftsschutzgebiet nicht zu erwarten.

-Überschwemmungsgebiet Isar
Die Maßnahme berührt das festgesetzte Überschwemmungsgebiet nicht.

-Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte
Diese sind im unmittelbaren Umfeld der Anlage vorhanden; Stadt Dingolfing als Oberzentrum, Abstand zur nächsten Wohnbebauung ca. 150 m in östlicher Richtung
Keine Betroffenheit durch geruchsintensive Stoffe. Aufgrund der Entfernung zur Emissionsquelle und der geringen Emissionen können im umliegenden Wohngebiet keine Geruchsemissionen wahrgenommen werden.

Aus immissionsschutzfachlicher Sicht ist davon auszugehen, dass das Vorhaben unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Regelwerke keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen hervorruft. Die Anlage wird nach dem Stand der Technik errichtet und betrieben.
Es entsteht kein zusätzlicher Verkehr im Zusammenhang mit der Änderungsmaßnahme. Die Schallemissionen der neuen Anlagen tragen zu keiner Erhöhung oder Überschreitung der zulässigen Richtwerte in der Nachbarschaft bei. 
Aufgrund der Vorbelastung durch das bestehende Industriegelände hat die Änderung der Anlage keine negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter „Mensch, Wohnumfeld, Verkehr und Lärm“.

Auf der Fläche des bestehenden Industriegebietes sind auch keine schützenswerten Tier – oder Pflanzenarten vorhanden. Die Anlage wird in einer bestehenden Halle eingebaut. Ein zusätzlicher Flächenbedarf bzw. eine zusätzliche Flächenversiegelung ist nicht gegeben.

Durch das Erweiterungsgebäude wird das Grundwasser kontrolliert durch Bohr- /Mikropfähle beeinflusst. Es werden aber keine großflächigen Hindernisse ins Grundwasser eingebracht. Für diese Benutzung wird ein eigenständiges wasserrechtliches Verfahren durchgeführt und durch Festlegung entsprechender Auflagen die Auswirkung auf das Grundwasser minimiert.

[bookmark: _Hlk204930077]Auf das Klima bzw. die Luft sind keine Auswirkungen zu erwarten, die neuen Verdunstungskühlanlagen entsprechen dem Stand der Technik.

Das vorhandene Industriegelände wird im Erscheinungsbild bzw. hinsichtlich der Wirkung auf das Landschaftsbild durch den Austausch der Verdunstungskühlanlagen nicht verändert. Es bestehen bereits derartige Anlagen an dieser Stelle und im weiteren Industriegebiet.

Auswirkungen der Anlage auf Bau- und Bodendenkmäler sind nicht gegeben.

Auch seitens der Fachkraft für Naturschutz sind keine Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten.


Eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung ist für das Änderungsvorhaben somit nicht erforderlich. Insbesondere sind keine besonderen örtlichen Gegebenheiten gemäß Anlage 3 Nummer 2.3 betroffen.

Die Entscheidung wird im UVP-Portal Bayern öffentlich bekanntgemacht (§ 5 Abs. 2 UVPG).

Nähere Informationen erhalten Sie beim Landratsamt Dingolfing-Landau unter Tel.: 08731/87-224.
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